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Vierte Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Corona-Verordnung

Vom 9. April 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 29 sowie §§ 30 und 31 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung vom 17. März 2020 (GBl. 
S. 120), die zuletzt durch Verordnung vom 28. März 
2020 (GBl. S. 153) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

 1. § 1 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 2.

 2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort »wenn« wird das Wort »sie« 
eingefügt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort »sie« gestrichen.

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5 a einge-
fügt:

 »(5 a) Das für den Gegenstand der Ausbildung 
 jeweils fachlich zuständige Ministerium kann un-
beschadet der Regelungen in §§ 1 und 2 zur Behe-
bung einer Personalknappheit unter Auflagen zum 
Schutz vor Infektionen für die Durchführung von 
Veranstaltungen zur Ausbildung oder Qualifi-
kation für Berufe in der kritischen Infrastruktur 
nach § 1 Absatz 6 Ausnahmen von den Verboten 
nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 
Nummer 2 zulassen.«

 3. § 3 a wird wie folgt gefasst:

 »§ 3 a

 Verordnungsermächtigung für Maßnahmen  
 für Ein- und Rückreisende

 Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 1 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung unbeschadet 
der §§ 5 und 6 Maßnahmen für Ein- und Rückrei-
sende zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen, 
insbesondere

1. die Absonderung von Personen, die aus einem 
Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
einreisen, in geeigneter Weise gemäß § 30 Ab-
satz 1 Satz 2 IfSG,

2. die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG, sich bei den für sie 
zuständigen Behörden zu melden und auf das Vor-
liegen der Voraussetzungen für die Absonderung 
hinzuweisen,

3. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 
gemäß § 29 IfSG und

4. berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach 
Nummer 1 gemäß § 31 IfSG einschließlich sol-
cher, die sich gegen Personen richten, die ihren 
Wohnsitz außerhalb von Baden-Württemberg ha-
ben,

 sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließ-
lich weiterer Anordnungen hierzu gemäß § 28 Ab-
satz 1 IfSG vorzuschreiben; dabei können auch Buß-
geldbewehrungen für den Fall von Zuwiderhand-
lungen vorgesehen werden.«

 4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 5 folgende wird Nummer 5 a 
eingefügt:

 »5 a.  Sportboothäfen, soweit nicht die Benut-
zung zur unaufschiebbaren Sicherung 
der Boote vor Verlust oder Beschädi-
gung, zum Ein- und Auswassern, zur 
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Aufrechterhaltung der beruflichen 
Bootsnutzung (z. B. Berufsfischerei) 
oder zur Ausübung beruflicher Tätigkei-
ten auf dem Gelände (z. B. Bootsarbei-
ten durch Gewerbetreibende) erforder-
lich ist,«.

bb) In Nummer 9 werden nach dem Wort »Ein-
richtungen« die Wörter »; untersagt ist auch 
jede sonstige Ausübung des Prostitutionsge-
werbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des Prosti-
tuiertenschutzgesetzes« eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32  
Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
den Betrieb weiterer Einrichtungen zu untersa-
gen, von der Einhaltung von Auflagen abhängig 
zu machen oder den Betrieb von Einrichtungen 
nach Absatz 1 im Einvernehmen mit dem jeweils 
zuständigen Ministerium ausnahmsweise unter 
Auflagen zu gestatten.«

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort 
»Hofläden« die Wörter »einschließlich mo-
biler Verkaufsstellen für landwirtschaftliche 
Produkte« eingefügt.

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern »Öffnung 
ist« die Wörter »mit Ausnahme von Karfreitag 
(10. April 2020) und Ostersonntag (12. April 
2020)« eingefügt.

 5. Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

 »§ 5 

 Erstaufnahmeeinrichtungen

 (1) Personen, die in einer Landeserstaufnahmeein-
richtung gemäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegeset-
zes (FlüAG) aufgenommen werden, dürfen für einen 
Zeitraum von 14 Tagen nach Beginn ihrer Unterbrin-
gung gemäß § 6 Absatz 1 FlüAG den ihnen jeweils 
zugewiesenen Unterbringungs- und Versorgungsbe-
reich nicht verlassen. Das zuständige Regierungsprä-
sidium kann den Betroffenen jederzeit neue Unter-
bringungs- und Versorgungsbereiche zuweisen und 
Ausnahmen von der Verpflichtung des Satz 1 anord-
nen.

 (2) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung weiter-
gehende Regelungen zur Separierung bestimmter 
Personengruppen innerhalb der Landeserstaufnah-
meeinrichtungen zu erlassen.«

 6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »grundsätzlich« 
gestrichen.

b) Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt:

 »Ausgenommen von dem Betretungsverbot nach 
Satz 1 sind Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen, wenn mit Blick auf die körperliche 
Konstitution der Bewohner nicht von einem er-
höhten Infektionsrisiko ausgegangen werden 
muss. Die Einrichtungen entscheiden, ob eine 
Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, und weisen dar-
auf in der Information nach Absatz 9 hin.«

 7. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

 »§ 6 a 

 Einschränkung zahnärztlicher Behandlungen

 (1) Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patien-
tinnen und Patienten in den Fachgebieten 

1. Oralchirurgie,

2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und

3. Kieferorthopädie

 dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerz-
zustände (Notfälle) behandelt werden. Andere als 
Notfallbehandlungen nach Satz 1 sind auf einen Zeit-
punkt nach dem Außerkrafttreten dieser Verordnung 
zu verschieben.

 (2) Insbesondere zahnärztliche und kieferorthopä-
dische Behandlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
von mit SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und 
Patienten beziehungsweise von in Quarantäne be-
findlichen Personen sollen in Notfällen grundsätzlich 
in Krankenhäusern mit Zahnmedizinbezug (Univer-
sitäts-Zahnkliniken, Kliniken mit einer Mund-Kie-
fer-Gesichtschirurgie-Abteilung oder Zahnkliniken) 
erbracht werden. Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 
können auch in Corona-Schwerpunkt-Zahnarztpra-
xen anstelle von Einrichtungen nach Satz 1 erbracht 
werden. Die Standorte der Einrichtungen nach den 
Sätzen 1 und 2 werden über die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Baden-Württemberg und die Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg bekanntgege-
ben; die Bekanntgabe ist zu aktualisieren.«

 8. § 7 wird wie folgt gefasst:

 »§ 7 

 Betretungsverbote

 In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten 
Einrichtungen gilt, soweit deren Betrieb nicht gänz-
lich eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot 
für Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Per-
son stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergan-
gen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts 
oder erhöhte Temperatur aufweisen.«

 9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird nach der Angabe »§ 3 Absatz 1« 
die Angabe »Satz 1« eingefügt.
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b) Die Nummern 4 und 5 werden aufgehoben.

c) In Nummer 12 wird das Wort »oder« gestrichen.

d) Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 12 a 
eingefügt:

 »12 a.  entgegen § 6a Absatz 1 eine zahnmedizini-
sche Behandlung durchführt,«.

e) In Nummer 13 wird der Punkt durch das Wort 
»oder« ersetzt.

f) Es wird folgende Nummer 14 angefügt:

 »14.  entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zu-
gewiesenen Unterbringungs- und Versor-
gungsbereich verlässt oder gegen eine Re-
gelung zur Separierung bestimmter Perso-
nengruppen innerhalb der Landeserstauf-
nahme nach § 5 Absatz 2 verstößt.«

10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »§ 10

 Inkrafttreten, Übergangsvorschrift«

b) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1.

c) Es wird folgender Absatz angefügt:

 »(2) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung des So-
zialministeriums auf der Grundlage von § 3 a gilt 
§ 3 a in der Fassung der Zweiten Verordnung der 
Landesregierung zur Änderung der Corona-Ver-
ordnung vom 22. März 2020 (GBl. S. 135) fort.«

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 9. April 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 9. April 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministe-
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Verordnung 
am 10. April 2020 in Kraft.


